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Thesen des Workshops "Justiz im Spannungsfeld zwischen Qualität und Quantität": 
 
1. Die Gerichte und Staatsanwaltschaften erfüllen verfassungsrechtliche Aufgaben. 
Das GG hat für die Bürger den Justizgewähranspruch nach Art. 19 IV als ein für einen Rechtsstaat 
zentrales Recht geschaffen. Gewährleistet wird der Anspruch durch die Rechtsprechung, der die 
dem Legalitätsprinzip verpflichteten Staatsanwälte unmittelbar zugeordnet sind. Die Rechtsprechung 
selbst ist unabhängigen Richtern anvertraut. Richter und Staatsanwälte haben die verfassungsrecht-
liche Pflicht, für die Durchsetzung der rechtsstaatlichen Ordnung, die Sicherung des Rechtsfriedens, 
die Wahrung des Rechtsschutzes des Einzelnen, aber auch für die Erhaltung der Sicherheit des 
Rechts zu sorgen und insoweit das Gewaltmonopol des Staates wahrzunehmen. 
 
2. Diese Aufgabe kann nur dann ordnungsgemäß erfüllt werden, wenn an die Arbeit Qualitätsanfor-
derungen gestellt werden, die ihrer Bedeutung gerecht werden. Diese Qualitätskriterien (z. B. sorg-
fältigste Anwendung des Rechts, genaue Tatsachenfeststellung, Erzielung gerechter Ergebnisse un-
ter Wahrung der Grundsätze der Gleichheit vor dem Gesetz und eines fairen Verfahrens sowie unter 
Beachtung der berechtigten Interessen der Verfahrensbeteiligten) sind unverzichtbar. 
 
3. Die Richter und Staatsanwälte sehen sich angesichts ständig steigender Zahl von Verfahren im-
mer wieder neuer arbeitsintensiver Gesetze bei gleichzeitigem erheblichen Personal- und Sachmit-
telabbau in allen Mitarbeiterebenen zunehmend außerstande, die ihnen zu Recht abverlangten Qua-
litätsansprüche zu erfüllen. 
 
4. Richter und Staatsanwälte sind bereit - und tun dies auch schon weitgehend -, intern durch eine 
Modernisierung der Organisation (z. B. verstärkte Teamarbeit, Einsatz von Informationstechnik, 
Schaffung von Qualitätszirkeln mit gegenseitigem Erfahrungsaustausch) zur Problemlösung beizu-
tragen. 
 
 

 



5. Der Gesetzgeber wird aufgefordert, durch weitere mit den beteiligten Berufsgruppen zu erörternde 
Verfahrenserleichterungen und durch Aufgabenverringerung im materiellen Recht die Belastung der 
Gerichte und Staatsanwaltschaften zu reduzieren, um dadurch die notwendige Qualität sicherzustel-
len. 
 
6. Unabdingbar ist jedoch, eine weitere Kürzung der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel zu 
unterlassen. Richter und Staatsanwälte können angesichts der gesetzlich auferlegten Pflichten nicht 
mit einer Verminderung ihrer Aufgaben reagieren Die politisch Verantwortlichen werden aufgefordert, 
entsprechend zu handeln. Ein Staat, dessen Verfassung dem Bürger Sicherheit und Rechtsgewähr 
garantiert, der aber andererseits die hierfür erforderlichen Mittel nicht zur Verfügung stellt, handelt 
nicht verfassungsgemäß. Ferner wird trotz der genannten weiteren möglichen Entlastungsmöglich-
keiten durch den Gesetzgeber eine Verstärkung des Personals und der Sachmittel bei Gerichten und 
Staatsanwaltschaften unausweichlich sein. 
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